
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(Lieferungs-, Umarbeitungs- und Zahlungsbedingungen) 
Stand: 1. Oktober 2010 

1. Geltungsbereich 
Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Verkaufsgeschäfte erfolgen 
ausschließlich zu den nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Entgegenstehende, abweichende oder zusätz-
liche Bedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn sie in 
einer auf unser Angebot folgenden Bestellung oder Beauftragung 
(„Bestellung“) enthalten sind und wir diesen nicht ausdrücklich wi-
dersprechen oder die Bestellung vorbehaltlos ausführen. Unser 
Schweigen bedeutet Ablehnung der Bedingungen des Kunden. 

2. Angebot und Auftrag 
Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch 
unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung einer 
Bestellung zustande. Änderungen, Ergänzungen sowie die Aufhe-
bung eines Vertrages oder einzelner Regelungen dieser Bedingun-
gen bedürfen der Schriftform. Erklärungen und Anzeigen des Kun-
den nach Vertragsschluss sind nur wirksam, sofern sie schriftlich 
erfolgen. 

3. Preise und Zahlung 
3.1 Maßgeblich sind die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. 

Soweit nichts anderes vereinbart, gelten diese Preise ab Werk und 
schließen Verpackung, Versicherung, Fracht, Porto und MwSt. nicht 
ein. 

3.2 Soweit nach Vertragsschluss bis zur Ausführung des Auftrages für 
uns nicht vorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Kostener-
höhungen, z.B. durch Erhöhung von Materialkosten oder Einführung 
bzw. Erhöhung von Steuern oder Zöllen, eintreten sind wir berech-
tigt, die Preise im Rahmen der veränderten Umstände anzupassen. 

3.3 Metalle und Edelmetalle werden, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, zu dem zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preis berechnet. 

3.4 Schecks und Wechsel werden nur aufgrund ausdrücklicher Verein-
barung zahlungshalber entgegengenommen, in keinem Fall aber an 
Zahlungs Statt. Dadurch entstehende Spesen und Kosten sind vom 
Kunden zu tragen. 

4. Aufrechnung und Zurückbehaltung 
Der Kunde darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Gegenforderung aufrechnen. Die Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist dem Kunden nur gestattet, wenn es auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht; diese Beschränkung findet 
keine Anwendung, wenn die Gegenansprüche des Kunden un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Ein Befriedigungsrecht 
nach § 371 HGB steht dem Kunden nicht zu. 

5. Lieferung, Versicherung und Gefahrübergang 
5.1 Angegebene Liefer- und Umarbeitungszeiten sind unverbindlich und 

gelten nur als annähernd, soweit sie nicht verbindlich vereinbart 
wurden. Auch dann handelt es sich nicht um Fixtermine, sofern sol-
che nicht ausdrücklich vereinbart sind. 

5.2 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferung ab 
Werk auf unseren Kunden über und zwar auch dann, wenn aus-
nahmsweise frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Wählen wir die 
Versandart, den Weg oder die Versandperson aus, so haften wir nur 
für ein grobes Verschulden bei der betreffenden Auswahl. 

5.3 Versenden wir die Ware im Auftrag des Kunden, sind wir berechtigt, 
im Auftrag und auf Kosten des Kunden eine angemessene Trans-
portversicherung, mindestens in Höhe des Rechnungswertes der 
Ware, abzuschließen. 

5.4 Wir sind berechtigt, in zumutbarem Umfang Teillieferungen auszu-
führen und diese gesondert in Rechnung zu stellen. 

5.5 Je nach Art der Fabrikate sind bei der Lieferung Abweichungen auf 
Bestellgewichte bis zu 10 % zulässig, und zwar sowohl hinsichtlich 
der gesamten Abschlussmenge als auch hinsichtlich der einzelnen 
Teillieferung. Bei Feinmetallen in Handelsform gelangen genaue 
Bestellgewichte zur Auslieferung. 

5.6 Wegen Überschreitung von Lieferfristen kann der Kunde vom 
Vertrag nur zurücktreten, wenn er uns vorher eine angemessene 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat und die Lieferung 
innerhalb der Nachfrist nicht erfolgt ist. Dies gilt nicht, wenn nach § 
323 Abs. 2 BGB eine Fristsetzung entbehrlich ist. 

5.7 Kommen wir in Lieferverzug, so haften wir bei grobem Verschulden 
für den dem Kunden entstehenden Verzögerungsschaden. Bei ein-
facher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung für nachgewiesene Verzö-
gerungsschäden beschränkt auf eine Entschädigung für jede vollen-
dete Woche des Verzuges von je 0,5 % des Preises (ohne Edelme-
tall), insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises (ohne Edelmetall) 
für den Teil der Lieferungen, der wegen des Verzuges nicht zweck-
dienlich eingesetzt werden konnte. Darüber hinaus haften wir auf 
Verzögerungsschäden bei einfacher Fahrlässigkeit erst ab dem 
Zeitpunkt, in dem eine vom Kunden gesetzte angemessene Nach-
frist abgelaufen ist. 

6. Umarbeitung, Aufarbeitung 
6.1 Anlieferung 

Erfüllungsort für die Anlieferung des Umarbeitungsmaterials ist un-
ser Werk in Pforzheim, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der 
Kunde trägt die Kosten und die Gefahr der Anlieferung, auch wenn 
wir ein Transportmittel zur Verfügung stellen. Der Kunde ist für 
sachgemäßen Transport und Verpackung und die Einhaltung etwai-
ger von uns erteilter Anweisungen sowie gesetzlicher oder behördli-
cher Bestimmungen verantwortlich. Die Anlieferung von radioakti-
vem, quecksilberhaltigem oder explosivem Material ist nicht gestat-
tet. Die Anlieferung von sonstigem gefährlichen, z.B. giftigem, ät-
zendem, leicht entzündlichem Umarbeitungsmaterial und die Über-
nahme von Material mit gefährlichen Bestandteilen, z.B. Chlor, 
Brom, Fluor, Arsen, Selen, Tellur, Bismut, Beryllium etc., ist nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch uns gestattet. Der Kunde 
ist verpflichtet, die ggf. nach europäischem und deutschem Abfall-
recht einschlägigen Vorschriften zur Abfallverbringung zu beachten. 
Der Kunde haftet für Schäden, die durch nicht richtige oder unvoll-
ständige Kennzeichnung entstehen. 

6.2 Abrechnungsvorbehalt 
Wir behalten uns eine Erhöhung der im Angebot bzw. Auftragsbestä-
tigung enthaltenen Be- und Verarbeitungskosten sowie eine Verlän-
gerung der Rücklieferungs-/Ankaufsfristen für den Fall vor, dass 
besondere Eigenschaften des Materials, die uns bei Annahme des 
Auftrages nicht bekannt waren, einen zusätzlichen Aufwand erfor-
dern. 

6.3 Haftung für Umarbeitungsgut 
Für schuldhaft unsachgemäße Behandlung oder Lagerung haften 
wir nur nach Maßgabe der Ziffern 8 und 9. Für Materialverluste, die 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haften wir nur, 
sofern diese durch unsere Versicherungen (Feuer, Diebstahl) abge-
deckt sind, höchstens aber bis zum jeweiligen Wert des angeliefer-
ten Materials im Zeitpunkt der Anlieferung. Der Kunde trägt dagegen 
alle übrigen Risiken. Er haftet insbesondere für alle Schäden, die auf 

eine gefährliche Beschaffenheit (s. Ziff. 6.1) des Umarbeitungsmate-
rials zurückzuführen sind. 

6.4 Abrechnung und Rücklieferung 
Auf der Grundlage der vor der Umarbeitung von uns ermittelten Ge-
wichte und Gehalte wird eine Abrechnung erstellt. Sie wird verbind-
lich, wenn der Kunde nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zugang 
der Abrechnung schriftlich widerspricht. Entsprechendes Probemate-
rial halten wir solange reserviert. Wir sind berechtigt, das Umarbei-
tungsmaterial nach Verwiegung und Bemusterung der Verarbeitung 
zuzuführen. 

6.5 Die durch Umarbeitung gewonnenen Metalle und Edelmetalle wer-
den den Gewichtskonten des Kunden gemäß Ziff. 13 gutgebracht; 
soweit mit uns schriftlich ein Ankauf vereinbart wurde, werden wir 
mit Leistung einer ersten Teilzahlung Eigentümer, sofern nichts an-
deres schriftlich vereinbart ist. 

7. Edelmetallhandel und Edelmetallüberweisungsverkehr 
7.1 Telefonische Aufträge des Kunden werden durch unser Einver-

ständnis verbindlich. Den aus Übermittlungsfehlern, Missverständ-
nissen oder Irrtümern im telefonischen Verkehr mit dem Kunden 
oder mit Dritten resultierenden Schaden trägt der Kunde, sofern 
nicht ein Verschulden unsererseits vorliegt. 

7.2 Gutschriften, die infolge eines Irrtums, eines Schreibfehlers oder aus 
anderen Gründen vorgenommen werden, ohne dass ein entspre-
chender Auftrag vorliegt, dürfen von uns durch einfache Buchung 
rückgängig gemacht (storniert) werden. 

8. Sachmängel, Verjährung 
8.1 Für die Beschaffenheit unserer Produkte sind die mit dem Kunden 

schriftlich vereinbarten Spezifikationen maßgeblich, bei Fehlen einer 
schriftlich vereinbarten Spezifikation die Angaben in unseren techni-
schen Datenblättern, Spezifikationen oder Zeichnungen. Ergänzen-
de oder abweichende Vereinbarungen über die Beschaffenheit be-
dürfen der Schriftform. Eine die vereinbarte Beschaffenheit ergän-
zende oder davon abweichende Eignung des Produkts zur voraus-
gesetzten oder gewöhnlichen Verwendung kommt nicht in Betracht. 

8.2 Alle Mängel müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von 5 Werktagen nach Empfang der Ware (bei versteckten Mängeln 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen nach 
ihrer Entdeckung) schriftlich angezeigt werden. Unterlässt der Kunde 
die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt. 

8.3 Ist die Ware mangelhaft, werden wir sie auf Verlangen des Kunden 
nach unserer Wahl umtauschen oder nachbessern (Nacherfüllung). 
Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, so hat der Kunde das Recht, 
nach seiner Wahl den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zu-
rückzutreten. Ein Anspruch auf Schadensersatz besteht nur in dem 
sich aus Ziffer 9 ergebenden Umfang. Mängelansprüche des Kun-
den verjähren nach Ablauf eines Jahres nach Ablieferung der Ware; 
abweichend davon gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen 
• im Fall einer Haftung wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
oder arglistigem Verschweigen eines Mangels; 
• für Ansprüche wegen der Mangelhaftigkeit eines Produktes, sofern 
dieses entsprechend seiner üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verur-
sacht hat; 
• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfül-
lungsgehilfen vorsätzlich oder fahrlässig verursacht haben; 
• im Fall eines Rückgriffs des Kunden aufgrund der Vorschriften über 
den Verbrauchsgüterkauf. 

9. Schadensersatz 
Unsere Haftung richtet sich grundsätzlich nach dem Gesetz, soweit 
in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts Abweichendes 
geregelt wird. In Fällen der einfach fahrlässigen Verletzung von Ver-
tragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf, ist unsere Haftung auf den 
Ersatz typischer, vorhersehbarer Schäden begrenzt; in Fällen einer 
einfach fahrlässigen Verletzung sonstiger Vertragspflichten ist unse-
re Haftung ausgeschlossen. Haftungsbegrenzung und Haftungsaus-
schluss gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, und wenn und soweit wir nach 
dem Produkthaftungsgesetz oder aus sonstigen Gründen zwingend 
haften. 

10. Produktangaben, Garantien 
Unsere Angaben in Produktbroschüren oder sonstigen Werbemitteln 
über unsere Produkte sowie über unsere Anlagen und Verfahren 
beruhen auf unserer Forschungsarbeit und anwendungstechnischen 
Erfahrung und sind bloße Empfehlungen. Aus den Angaben können 
keine Mängelansprüche, Beschaffenheits- oder Verwendungszusa-
gen hergeleitet werden. Wir behalten uns technische Änderungen im 
Zuge der Produktentwicklung vor. Der Kunde muss unsere Erzeug-
nisse und Verfahren in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für 
den eigenen Gebrauch prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wah-
rung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfah-
rensweisen. Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur ver-
bindlich, soweit sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware ver-
einbart worden sind. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben so-
wie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche 
ausdrücklich vereinbart und bezeichnet werden. 

11. Eigentumsvorbehalt 
11.1 Verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher 

gegenwärtiger und künftiger Forderungen aus oder im Zusammen-
hang mit der gesamten Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, un-
abhängig vom Rechtsgrund, unser Eigentum. Erfasst sind daher 
insbesondere Forderungen auf Vertragserfüllung, auf Schadenser-
satz wegen Verzugs, Nichterfüllung oder der Verletzung sonstiger 
vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten sowie Forderungen aus 
Delikts- und Bereicherungsrecht. 

11.2 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den 
Kunden wird stets für uns als Hersteller vorgenommen; gleichzeitig 
stellt uns der Kunde von der Herstellerhaftung frei. Der Eigentums-
vorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verbindung, Vermi-
schung oder Verarbeitung unserer Ware neu entstehenden Sachen. 
Der Kunde überträgt uns schon jetzt seine Rechte an der neuen 
Sache. Bleibt bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 
unserer Ware mit Sachen Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so 
erwerben wir Miteigentum im Verhältnis des Wertes der verarbeite-
ten Sachen zum Wert der neuen Sache. Maßgeblich ist der Wert der 
verarbeiteten Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung 
oder Vermischung. Verbindet oder vermischt der Kunde die Vorbe-
haltsware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er uns 
hiermit schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten 
ab. Für die Höhe der abgetretenen Forderung gilt das vorstehende 
Wertverhältnis entsprechend. 

11.3 Der Kunde ist berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im Rahmen eines geordneten Geschäftsbetriebes weiterzu-
veräußern. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus die-
ser Weiterveräußerung bis zur Höhe des Werts der im Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren zum Zeitpunkt der Weiterveräußerung 
an uns ab. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen aus dem 
Weiterverkauf ermächtigt, solange er seine Verbindlichkeiten uns 
gegenüber ordnungsgemäß erfüllt. Er ist auf unser Verlangen ver-
pflichtet, den Erwerbern die Abtretung offen zu legen und uns die zur 
Geltendmachung unserer Rechte gegen die Erwerber erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. 

11.4 Der Kunde ist verpflichtet, die im Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren auf seine Kosten angemessen gegen Feuer, Wasserschä-
den, Einbruch und Diebstahl zu versichern. Der Kunde tritt bereits 
jetzt mögliche Forderungen gegen die Versicherung bis zur Höhe 
des Werts der im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zum Zeit-
punkt des Eintritts des Versicherungsfalls an uns ab. 

11.5 Zu anderen als den vorgenannten Verfügungen über die im 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren ist der Kunde nicht berech-
tigt. Der Kunde darf die im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
insbesondere weder beleihen, sicherungsübereignen, verpfänden 
oder veräußern. Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und 
Forderungen sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Auf unser Ver-
langen hat der Kunde alle erforderlichen Auskünfte über den Be-
stand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an 
uns abgetretenen Forderungen zu geben. Ebenso hat der Kunde auf 
unser Verlangen die in unserem Eigentum stehenden Waren als 
solche zu kennzeichnen sowie seine Abnehmer von der Abtretung in 
Kenntnis zu setzen. 

11.6 Wir sind bei Zahlungsverzug des Kunden berechtigt, auch ohne 
Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne Nachfristsetzung die Befugnis 
des Kunden zur Weiterveräußerung der im Eigentumsvorbehalt ste-
henden Waren und zum Einzug der an uns abgetretenen Forderun-
gen zu widerrufen, die Abtretung der Forderungen offen zu legen 
und/oder auf Kosten des Kunden die einstweilige Herausgabe der in 
unserem Eigentum stehenden Waren zu verlangen. 

11.7 Die nach den Absätzen 2 bis 4 abgetretenen Forderungen dienen 
zur Sicherung aller Forderungen nach Absatz 1. 

11.8 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen gegen-
über dem Kunden um mehr als 10 %, so sind wir insoweit zur Frei-
gabe von Sicherheiten verpflichtet. 

12. Rechte bei Vermögensverschlechterung 
Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser An-
spruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Kunden gefährdet wird, stehen uns neben den Rechten nach § 
321 BGB folgende Rechte zu: 
• Forderungen, für die ein Wechsel hingegeben wurde, können wir 
sofort geltend machen. 
• Wir sind befugt, dem Kunden die Weiterveräußerung der Ware zu 
untersagen und – vorbehaltlich weitergehender Rechte aus dem 
Eigentumsvorbehalt – noch nicht bezahlte Ware auf Kosten des 
Kunden zurückzuholen. 
• Alle Metalle und Edelmetalle auf dem Gewichtskonto des Kunden 
(s. Ziff. 13) dienen der Besicherung sämtlicher Ansprüche von uns 
gegenüber dem Kunden. Wir sind nur insoweit zur Herausgabe von 
Metallen oder Edelmetallen verpflichtet, als deren Gegenwert die 
Summe aller Ansprüche von uns übersteigt.  
• Ist der Kunde in Verzug, sind wir berechtigt, durch schriftliche Er-
klärung Metalle und Edelmetalle, die auf dem Gewichtskonto des 
Kunden verbucht sind, in einer dem Gegenwert sämtlicher Zah-
lungsansprüche entsprechenden Menge anzukaufen und unsere 
Zahlungsansprüche gegen den sich aus dem Ankauf ergebenden 
Zahlungsanspruch des Kunden aufzurechnen. Maßgebend für den 
Umrechnungskurs ist der Tag des Ankaufs. 
• Metall- und Edelmetallverbindlichkeiten des Kunden können von 
uns durch einen Verkauf zum aktuellen Tagespreis ausgeglichen 
werden. Die entstandene Geldforderung kann mit einem eventuellen 
Währungsguthaben des Kunden verrechnet werden.       

13. Gewichtskonten für Metalle und Edelmetalle 
13.1 Wir führen für jeden Kunden und für jedes Metall oder Edelmetall 

gesonderte Gewichtskonten. Bestände der einzelnen Kontoinhaber 
werden nicht getrennt gelagert. Die einzelnen Kontoinhaber bilden 
eine von uns verwaltete Eigentümergemeinschaft. 

13.2 Jeder Kontoinhaber ist in Höhe der auf seinem Konto verbuchten 
Gewichtsmenge eines Metalls oder Edelmetalls Miteigentümer am 
vorhandenen Gesamtbestand. Bei Kauf oder Verkauf von Metallen 
oder Edelmetallen wird der Eigentumsübergang mit der Verbuchung 
auf dem jeweiligen Konto vollzogen. 

13.3 Gewichtskonten dürfen nur aufgrund besonderer Vereinbarung mit 
dem Kunden einen negativen Bestand ausweisen; unbeschadet 
einer hiervon abweichenden schriftlichen Vereinbarung sind wir je-
derzeit berechtigt, negative Kontensalden fällig zu stellen. 

13.4 Das Gewichtskonto kann von allen Vertragspartnern bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ge-
kündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen ge-
geben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Inte-
ressen der Vertragsteile der Fortbestand der Gewichtskonten nicht 
mehr zugemutet werden kann. Wichtige Gründe sind beispielsweise 
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder drohende Zah-
lungsunfähigkeit. 

13.5  Bei Kündigung eines Gewichtskontos durch uns geht das Eigentum 
an den darauf befindlichen Edelmetallen vollständig auf uns über. 
Für den Übergang des Eigentums zahlen wir an den Kunden eine 
Vergütung in Höhe des aktuellen Umrechnungskurses zum Zeit-
punkt der Kündigung. 

14. Datenschutz 
14.1 Die Daten des Kunden werden zur erforderlichen kaufmännischen 

und rechtlichen Dokumentation des Vorganges gespeichert. 
14.2 Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern dies zur Ver-

tragserfüllung erforderlich ist. Zur Vertragserfüllung erforderlich in 
diesem Sinne ist die Übermittlung der Daten des Kunden an unseren 
Kreditversicherer. Der Kunde kann jederzeit Auskunft über die ge-
speicherten Daten verlangen. 

15. Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht 
15.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Pforz-

heim. Gerichtsstand ist bei Kaufleuten für beide Teile Pforzheim. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Kunden an dessen allgemeinem Ge-
richtsstand oder am Gerichtsstand einer Niederlassung zu verkla-
gen. 

15.2 Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich deutschem Recht. 
Internationales Kaufrecht (CISG) findet keine Anwendung. 


